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Begründung

Patientinnen und Patienten wünschen ein Zusammenspiel aus konventionellen und komplementären
Therapien – dies belegen zahlreiche Umfragen und Studien [1] . Im Jahr 2024 haben sich fast 200 000
Menschen in einer Bundestagspetition für den Erhalt homöopathischer und anthroposophischer
Behandlungen innerhalb der gesetzlichen Krankenversicherung ausgesprochen [2]. Eine Mehrheit der
Bevölkerung befürwortet die Möglichkeit, Homöopathie im Rahmen der solidarischen
Gesundheitsversorgung zu nutzen; unter grünen Wähler*innen liegt die Zustimmung sogar noch
deutlich höher. Die Integrative Medizin verbindet das Beste aus beiden Welten – wissenschaftlich
geprüfte konventionelle Verfahren mit ergänzenden Ansätzen wie Mind-Body-Medizin, Phytotherapie,
Homöopathie, Naturheilkunde, Anthroposophische Medizin, Traditioneller Chinesischer Medizin,
Osteopathie, Ayurveda und Kneipp-Therapie [3] . Internationale Beispiele zeigen, dass diese Verbindung
erfolgreich umgesetzt werden kann: In der Schweiz wurde die Komplementärmedizin durch einen
Volksentscheid in die Verfassung aufgenommen. Nach einem wissenschaftlichen Evaluationsprozess
sind fünf komplementärmedizinische Therapierichtungen – darunter Homöopathie, Anthroposophische
Medizin und Phytotherapie – leistungsrechtlich anerkannt [4] .

Auch die wissenschaftliche Datenlage hat sich weiterentwickelt: Das jüngste systematische Review
(Hamre et al., 2023) wertete über 100 randomisierte, placebokontrollierte Studien aus. Das Ergebnis
zeigt einen signifikant positiven Effekt der Homöopathie über den Placebo-Effekt hinaus. Dass
Homöopathie wirkt, zeigen auch über 1 000 experimentelle Studien und Laborexperimente publiziert in
internationalen Fachjournalen, die spezifische Wirkungen potenzierter Substanzen nachweisen – auch
wenn der Wirkmechanismus weiter erforscht wird [5] .

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) unterstreicht in ihrer neuen „Globalen Strategie für
traditionelle, komplementäre und integrative Medizin 2025–2034“ die zentrale Bedeutung integrativer
Ansätze für eine moderne, patientenzentrierte Gesundheitsversorgung. Sie fordert die Mitgliedstaaten
ausdrücklich auf, den Zugang zu sicherer, wirksamer und evidenzbasierter Integrativer Medizin
auszubauen und Forschung, Regulierung sowie Integration in nationale Gesundheitssysteme zu fördern
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Die gesetzlichen Krankenkassen sollen homöopathische Behandlungen und Präparate
künftig nicht mehr erstatten. Die Solidargemeinschaft soll nicht für Therapien aufkommen,
deren Wirksamkeit über den Placeboeffekt hinaus wissenschaftlich nicht belegt ist. Die
durch Kostenerstattung suggerierte Wirksamkeit von homöopathischen Mitteln und
Irreführung von Patient:innen muss beendet werden.

1.

Auch weiterhin sollen gesetzliche Krankenkassen im Sinne ihrer gesetzlichen
Möglichkeiten homöopathische Medikamente erstatten. Auch integrativmedizinische
Behandlungen sollen weiterhin vergütet werden können. Die Mehrheit der der Deutschen
spricht sich dafür aus. Homöopathie wirkt, dafür gibt es ausreichende wissenschaftliche
Evidenz. Deshalb ist es gerechtfertigt, dass die Solidargemeinschaft auch dafür aufkommt.
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[6] . Angesichts dieser globalen Zielsetzung wäre es unverständlich und wissenschaftspolitisch
rückwärtsgewandt, wenn gerade wir als Partei, die Nachhaltigkeit, Weltoffenheit und
Menschenzentrierung zu unseren Grundwerten zählen, uns aus der Förderung und Weiterentwicklung
integrativer Medizin zurückzögen.

Aus dieser Evidenz ergibt sich kein Anlass, homöopathische Verfahren aus der solidarischen Versorgung
auszuschließen. Stattdessen braucht es gezielte Forschungsförderung und Evaluation, um Wirksamkeit,
Sicherheit und Wirtschaftlichkeit integrativer Ansätze weiter zu belegen. Das Miteinander von
konventioneller und komplementärer Medizin entspricht den Bedürfnissen der Menschen und ist
Ausdruck grüner Gesundheits- und Freiheitsorientierung.
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